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 Veröffentlicht am 27.05.1999

Index

25/01 Strafprozess

Norm

StPO 1975 §39 Abs3;

Rechtssatz

Ein Rechtsanwalt, dem die Ausübung dieses Berufes durch die Disziplinarbehörde vorläu9g untersagt wurde, ist kein

die "Rechtsanwaltschaft wirklich ausübender" Rechtsanwalt.
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